
 1

Relevante Paragrafen zu den Contracts for the International Sale of Goods (ICC) 
 
Artikel (ICC) 
 
Art. 1 [Räumlicher, persönlicher und sachlicher Anwendungsbereich] 
 
(1) Dieses Übereinkommen ist auf Kaufverträge über Waren zwischen Parteien 
anzuwenden, die ihre Niederlassung in verschiedenen Staaten haben,  
a) wenn diese Staaten Vertragsstaaten sind oder  
b) wenn die Regeln des internationalen Privatrechts zur Anwendung des Rechts eines 
Vertragsstaats führen.  
(2) Die Tatsache, dass die Parteien ihre Niederlassung in verschiedenen Staaten haben, 
wird nicht berücksichtigt, wenn sie sich nicht aus dem Vertrag, aus früheren 
Geschäftsbeziehungen oder aus Verhandlungen oder Auskünften ergibt, die vor oder bei 
Vertragsschluss zwischen den Parteien geführt oder von ihnen erteilt worden sind.  
(3) Bei Anwendung dieses Übereinkommens wird weder berücksichtigt, welche 
Staatsangehörigkeit die Parteien haben, noch ob sie Kaufleute oder Nichtkaufleute sind oder 
ob der Vertrag handelsrechtlicher oder bürgerlich-rechtlicher (AT, CH: zivilrechtlicher) Art ist. 
 
 
Art. 2 [Ausgeschlossene Käufe] 
 
Dieses Übereinkommen findet keine Anwendung auf den Kauf  
a) von Ware für den persönlichen Gebrauch oder den Gebrauch in der Familie oder im 
Haushalt, es sei denn, dass der Verkäufer vor oder bei Vertragsschluss weder wusste noch 
wissen musste, dass die Ware für einen solchen Gebrauch gekauft wurde,  
b) bei Versteigerungen,  
c) aufgrund von Zwangsvollstreckungs- oder anderen gerichtlichen Maßnahmen,  
d) von Wertpapieren oder Zahlungsmitteln,  
e) von Seeschiffen, Binnenschiffen, Luftkissenfahrzeugen oder Luftfahrzeugen,  
f) von elektrischer Energie. 
 
 
Art. 3 [Herstellungsverträge. Kauf- und Herstellungsverträge mit 
Dienstleistungspflichten] 
 
(1) Den Kaufverträgen stehen Verträge über die Lieferung herzustellender oder zu 
erzeugender Ware gleich, es sei denn, dass der Besteller einen wesentlichen Teil der für die 
Herstellung oder Erzeugung notwendigen Stoffe selbst zur Verfügung zu stellen (CH: zu 
liefern) hat.  
(2) Dieses Übereinkommen ist auf Verträge nicht anzuwenden, bei denen der überwiegende 
Teil der Pflichten der Partei, welche die Ware liefert, in der Ausführung von Arbeiten oder 
anderen Dienstleistungen besteht. 
 
 
Art. 4 [Geregelte und nicht geregelte Materien] 
 
Dieses Übereinkommen regelt ausschließlich den Abschluss des Kaufvertrages und die aus 
ihm erwachsenden Rechte und Pflichten des Verkäufers und des Käufers. Soweit in diesem 
Übereinkommen nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, betrifft es insbesondere 
nicht  
a) die Gültigkeit des Vertrages oder einzelner Vertragsbestimmungen oder die Gültigkeit  
von Gebräuchen (AT: Bräuchen; CH: Handelsbräuchen),  
b) die Wirkungen, die der Vertrag auf das Eigentum an der verkauften Ware haben kann. 
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Art. 5 [Ausschluss der Haftung für Tod oder Körperverletzung] 
 
Dieses Übereinkommen findet keine Anwendung auf die Haftung des Verkäufers für den 
durch die Ware verursachten Tod oder die Körperverletzung einer Person. 
 
 
Art. 6 [Ausschluss, Abweichung oder Änderung durch Parteiabrede (Parteiautonomie)] 
 
Die Parteien können die Anwendung dieses Übereinkommens ausschließen oder, 
vorbehaltlich des Artikels 12, von seinen Bestimmungen abweichen oder deren Wirkung 
ändern. 
 
 
Art. 9 [Gebräuche (AT: Bräuche; CH: Handelsbräuche) und Gepflogenheiten] 
 
(1) Die Parteien sind an die Gebräuche (AT: Bräuche; CH: Handelsbräuche),  
mit denen sie sich einverstanden erklärt haben (Änderungsvorschlag Schrifttum: die sie 
vereinbart haben) und an die Gepflogenheiten gebunden, die zwischen ihnen entstanden 
sind.  
(2) Haben die Parteien nichts anderes vereinbart, so wird angenommen, dass sie sich in 
ihrem Vertrag oder bei seinem Abschluss stillschweigend auf Gebräuche bezogen haben, 
die sie kannten oder kennen mussten und die im internationalen Handel den Parteien von 
Verträgen dieser Art in dem betreffenden Geschäftszweig weithin bekannt sind und von 
ihnen regelmäßig beachtet werden. 
 
 
Art. 14 [Begriff des Angebots] 
 
Der an eine oder mehrere bestimmte Personen gerichtete Vorschlag zum Abschluss eines 
Vertrages stellt ein Angebot dar, wenn er bestimmt genug ist und den Willen des 
Anbietenden zum Ausdruck bringt, im Falle der Annahme gebunden zu sein. Ein Vorschlag 
ist bestimmt genug, wenn er die Ware bezeichnet und ausdrücklich oder stillschweigend die 
Menge und den Preis festsetzt oder deren Festsetzung ermöglicht.  
(2) Ein Vorschlag, der nicht an eine oder mehrere bestimmte Personen gerichtet ist, gilt nur 
als Aufforderung, ein Angebot abzugeben (CH: Einladung zu einem Angebot), wenn nicht die 
Person, die den Vorschlag macht, das Gegenteil deutlich zum Ausdruck bringt. 
 
 
Art. 16 [Widerruf des Angebots] 
 
(1) Bis zum Abschluss des Vertrages kann ein Angebot widerrufen werden, wenn der 
Widerruf dem Empfänger zugeht, bevor dieser eine Annahmeerklärung abgesandt hat.  
(2) Ein Angebot kann jedoch nicht widerrufen werden,  
a) wenn es durch Bestimmung einer festen Frist zur Annahme oder auf andere Weise zum 
Ausdruck bringt, dass es unwiderruflich ist, oder  
b) wenn der Empfänger vernünftigerweise darauf vertrauen konnte, dass das Angebot 
unwiderruflich ist, und er im Vertrauen auf das Angebot gehandelt hat. 
 
 
Art. 18 [Begriff der Annahme. Wirksamwerden] 
 
(1) Eine Erklärung oder ein sonstiges Verhalten des Empfängers, das eine Zustimmung zum 
Angebot ausdrückt, stellt eine Annahme dar. Schweigen oder Untätigkeit allein stellen keine 
Annahme dar.  
(2) Die Annahme eines Angebots wird wirksam, sobald die Äußerung der Zustimmung dem 
Anbietenden zugeht. Sie wird nicht wirksam, wenn die Äußerung der Zustimmung dem 
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Anbietenden nicht innerhalb der von ihm gesetzten Frist oder, bei Fehlen einer solchen Frist, 
innerhalb einer angemessenen Frist zugeht; dabei sind die Umstände des Geschäfts 
einschließlich der Schnelligkeit der vom Anbietenden gewählten Übermittlungsart zu 
berücksichtigen. Ein mündliches Angebot muss sofort angenommen werden, wenn sich aus 
den Umständen nichts anderes ergibt.  
(3) Äußert jedoch der Empfänger aufgrund des Angebots, der zwischen den Parteien 
entstandenen Gepflogenheiten oder der Gebräuche (AT: Bräuche; CH: Handelsbräuche) 
seine Zustimmung dadurch, dass er eine Handlung vornimmt (AT; CH: seine Zustimmung 
durch eine Handlung), die sich zum Beispiel auf die Absendung der Ware oder die 
Bezahlung des Preises bezieht, ohne den Anbietenden davon zu unterrichten, so ist die 
Annahme zum Zeitpunkt der Handlung wirksam, sofern diese innerhalb der in Absatz 2 
vorgeschriebenen Frist vorgenommen wird. 
 
 
Art. 19 [Annahme mit Änderungen] 
 
(1) Eine Antwort auf ein Angebot, die eine Annahme darstellen soll, aber Ergänzungen, 
Einschränkungen oder sonstige Änderungen enthält, ist eine Ablehnung des Angebots und 
stellt ein Gegenangebot dar.  
(2) Eine Antwort auf ein Angebot, die eine Annahme darstellen soll, aber Ergänzungen oder 
Abweichungen enthält, welche die Bedingungen des Angebots nicht wesentlich ändern, stellt 
jedoch eine Annahme dar, wenn der Anbietende das Fehlen der Übereinstimmung nicht 
unverzüglich mündlich beanstandet oder eine entsprechende Mitteilung absendet 
(Änderungsvorschlag Schrifttum: nicht unverzüglich entweder mündlich beanstandet oder 
eine entsprechende Mitteilung absendet ). Unterlässt er dies, so bilden die Bedingungen des 
Angebots mit den in der Annahme enthaltenen Änderungen den Vertragsinhalt.  
(3) Ergänzungen oder Abweichungen, die sich insbesondere auf Preis, Bezahlung, Qualität 
und Menge der Ware, auf Ort und Zeit der Lieferung, auf den Umfang der Haftung der einen 
Partei gegenüber der anderen oder auf die Beilegung von Streitigkeiten beziehen, werden so 
angesehen, als änderten sie die Bedingungen des Angebots wesentlich. 
 
 
Art. 25 [Begriff der wesentlichen Vertragsverletzung] 
 
Eine von einer Partei begangene Vertragsverletzung ist wesentlich, wenn sie für die andere 
Partei solchen Nachteil zur Folge hat, dass ihr im wesentlichen entgeht, was sie nach dem 
Vertrag hätte erwarten dürfen, es sei denn, dass die vertragsbrüchige Partei diese Folge 
nicht vorausgesehen hat und eine vernünftige Person der gleichen Art (CH: in gleicher 
Stellung) diese Folge unter den gleichen Umständen auch nicht vorausgesehen hätte. 
 
 
Art. 38 [Untersuchung der Ware] 
 
(1) Der Käufer hat die Ware innerhalb einer so kurzen Frist zu untersuchen oder untersuchen 
zu lassen, wie es die Umstände erlauben.  
(2) Erfordert der Vertrag eine Beförderung der Ware, so kann die Untersuchung bis nach 
dem Eintreffen der Ware am Bestimmungsort aufgeschoben werden.  
(3) Wird die Ware vom Käufer umgeleitet oder von ihm weiterversandt, ohne dass er 
ausreichend Gelegenheit hatte, sie zu untersuchen, und kannte der Verkäufer bei 
Vertragsabschluss die Möglichkeit einer solchen Umleitung oder Weiterversendung oder 
musste er sie kennen, so kann die Untersuchung bis nach dem Eintreffen der Ware an ihrem 
neuen Bestimmungsort aufgeschoben werden. 
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Art. 49 [Aufhebung des Vertrages] 
 
(1) Der Käufer kann die Aufhebung des Vertrages erklären,  
a) wenn die Nichterfüllung einer dem Verkäufer nach dem Vertrag oder diesem 
Übereinkommen obliegenden Pflicht eine wesentliche Vertragsverletzung darstellt oder  
b) wenn im Falle der Nichtlieferung der Verkäufer die Ware nicht innerhalb der vom Käufer 
nach Artikel 47 Absatz 1 gesetzten Nachfrist liefert oder wenn er erklärt, dass er nicht 
innerhalb der so gesetzten Frist liefern wird.  
(2) Hat der Verkäufer die Ware geliefert, so verliert jedoch der Käufer sein Recht, die 
Aufhebung des Vertrages zu erklären, wenn er  
a) im Falle der verspäteten Lieferung die Aufhebung nicht innerhalb einer angemessenen 
Frist erklärt, nachdem er erfahren hat, dass die Lieferung erfolgt ist, oder  
b) im Falle einer anderen Vertragsverletzung als verspäteter Lieferung die Aufhebung nicht 
innerhalb einer angemessenen Frist erklärt,  
i) nachdem er die Vertragsverletzung kannte oder kennen musste,  
ii) nachdem eine vom Käufer nach Artikel 47 Absatz 1 gesetzte Nachfrist abgelaufen ist oder 
nachdem der Verkäufer erklärt hat, dass er seine Pflichten nicht innerhalb der Nachfrist 
erfüllen wird, oder  
iii) nachdem eine vom Verkäufer nach Artikel 48 Absatz 2 gesetzte Frist abgelaufen ist oder 
nachdem der Käufer erklärt hat, dass er die Erfüllung nicht annehmen wird. 
 
 
Art. 74 [Allgemeine Regel zur Berechung des Schadensersatzes] 
 
Als Schadenersatz für die durch eine Partei begangene Vertragsverletzung ist der der 
anderen Partei infolge der Vertragsverletzung entstandene Verlust, einschließlich des 
entgangenen Gewinns, zu ersetzen. Dieser Schadenersatz darf jedoch den Verlust nicht 
übersteigen, den die Vertragsbrüchige Partei bei Vertragsabschluß als mögliche Folge der 
Vertragsverletzung vorausgesehen hat oder unter Berücksichtigung der Umstände, die sie 
kannte oder kennen musste, hätte voraussehen müssen. 
 
 
Art. 79 [Nichterfüllung wegen Hinderungsgrundes außerhalb des Einflussbereichs des 
Schuldners] 
 
(1) Eine Partei hat für die Nichterfüllung einer ihrer Pflichten nicht einzustehen, wenn sie 
beweist, dass die Nichterfüllung auf einem außerhalb ihres Einflussbereichs liegenden 
Hinderungsgrund beruht und dass von ihr vernünftigerweise nicht erwartet werden konnte, 
den Hinderungsgrund bei Vertragsabschluß in Betracht zu ziehen oder den Hinderungsgrund 
oder seine Folgen zu vermeiden oder zu überwinden.  
(2) Beruht die Nichterfüllung einer Partei auf der Nichterfüllung durch einen Dritten, dessen 
sie sich zur völligen oder teilweisen Vertragserfüllung bedient, so ist diese (Partei von der 
Haftung nur befreit,  
a) wenn sie nach Absatz 1 befreit ist und  
b) wenn der Dritte selbst ebenfalls nach Absatz 1 befreit wäre, sofern Absatz 1 auf ihn 
Anwendung fände.  
(3) Die in diesem Artikel vorgesehene Befreiung gilt für die Zeit, während der der 
Hinderungsgrund besteht.  
(4) Die Partei, die nicht erfüllt, hat den Hinderungsgrund und seine Auswirkung auf ihre 
Fähigkeit zu erfüllen der anderen Partei mitzuteilen. Erhält die andere Partei die Mitteilung 
nicht innerhalb einer angemessenen Frist, nachdem die nicht erfüllende Partei den 
Hinderungsgrund kannte oder kennen musste, so haftet sie für den aus diesem Nichterhalt 
entstehenden Schaden.  
(5) Dieser Artikel hindert die Parteien nicht, ein anderes als das Recht auszuüben, 
Schadenersatz nach diesem Übereinkommen zu verlangen. 
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Abweichende Paragrafen (BGB/HGB) 
 
 
§ 145 BGB 
Bindung an den Antrag 
Wer einem anderen die Schließung eines Vertrags anträgt, ist an den Antrag gebunden, es 
sei denn, dass er die Gebundenheit ausgeschlossen hat.  
 
 
§ 269 BGB 
Leistungsort 

(1) Ist ein Ort für die Leistung weder bestimmt noch aus den Umständen, insbesondere aus 
der Natur des Schuldverhältnisses, zu entnehmen, so hat die Leistung an dem Orte zu 
erfolgen, an welchem der Schuldner zur Zeit der Entstehung des Schuldverhältnisses seinen 
Wohnsitz hatte.  

(2) Ist die Verbindlichkeit im Gewerbebetrieb des Schuldners entstanden, so tritt, wenn der 
Schuldner seine gewerbliche Niederlassung an einem anderen Orte hatte, der Ort der 
Niederlassung an die Stelle des Wohnsitzes.  

(3) Aus dem Umstand allein, dass der Schuldner die Kosten der Versendung übernommen 
hat, ist nicht zu entnehmen, dass der Ort, nach welchem die Versendung zu erfolgen hat, der 
Leistungsort sein soll.  
 
 
§ 270 BGB 
Zahlungsort 

(1) Geld hat der Schuldner im Zweifel auf seine Gefahr und seine Kosten dem Gläubiger an 
dessen Wohnsitz zu übermitteln.  

(2) Ist die Forderung im Gewerbebetrieb des Gläubigers entstanden, so tritt, wenn der 
Gläubiger seine gewerbliche Niederlassung an einem anderen Orte hat, der Ort der 
Niederlassung an die Stelle des Wohnsitzes.  

(3) Erhöhen sich infolge einer nach der Entstehung des Schuldverhältnisses eintretenden 
Änderung des Wohnsitzes oder der gewerblichen Niederlassung des Gläubigers die Kosten 
oder die Gefahr der Übermittlung, so hat der Gläubiger im ersteren Falle die Mehrkosten, im 
letzteren Falle die Gefahr zu tragen.  

(4) Die Vorschriften über den Leistungsort bleiben unberührt.  
 
 
§ 305 BGB 
Einbeziehung Allgemeiner Geschäftsbedingungen in den Vertrag 

(1) Allgemeine Geschäftsbedingungen sind alle für eine Vielzahl von Verträgen 
vorformulierten Vertragsbedingungen, die eine Vertragspartei (Verwender) der anderen 
Vertragspartei bei Abschluss eines Vertrags stellt. Gleichgültig ist, ob die Bestimmungen 
einen äußerlich gesonderten Bestandteil des Vertrags bilden oder in die Vertragsurkunde 
selbst aufgenommen werden, welchen Umfang sie haben, in welcher Schriftart sie verfasst 
sind und welche Form der Vertrag hat. Allgemeine Geschäftsbedingungen liegen nicht vor, 
soweit die Vertragsbedingungen zwischen den Vertragsparteien im Einzelnen ausgehandelt 
sind.  
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(2) Allgemeine Geschäftsbedingungen werden nur dann Bestandteil eines Vertrags, wenn 
der Verwender bei Vertragsschluss  

1.  die andere Vertragspartei ausdrücklich oder, wenn ein ausdrücklicher Hinweis wegen der   
     Art des Vertragsschlusses nur unter unverhältnismäßigen Schwierigkeiten möglich ist,   
     durch deutlich sichtbaren Aushang am Orte des Vertragsschlusses auf sie hinweist und 
 
2.  der anderen Vertragspartei die Möglichkeit verschafft, in zumutbarer Weise, die auch eine    
     für den Verwender erkennbare körperliche Behinderung der anderen Vertragspartei    
     angemessen berücksichtigt, von ihrem Inhalt Kenntnis zu nehmen, 

und wenn die andere Vertragspartei mit ihrer Geltung einverstanden ist.  

(3) Die Vertragsparteien können für eine bestimmte Art von Rechtsgeschäften die Geltung 
bestimmter Allgemeiner Geschäftsbedingungen unter Beachtung der in Absatz 2 
bezeichneten Erfordernisse im Voraus vereinbaren.  

 
Amtlicher Hinweis zu Buch 2 Abschnitt 2 (§§ 305 - 310):  

Dieser Abschnitt dient auch der Umsetzung der Richtlinie 93/13/EWG des Rates vom 5. April 
1993 über missbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen (ABl. EG Nr. L 95 S. 29).  

 
§ 346 HGB 

Unter Kaufleuten ist in Ansehung der Bedeutung und Wirkung von Handlungen und 
Unterlassungen auf die im Handelsverkehre geltenden Gewohnheiten und Gebräuche 
Rücksicht zu nehmen.  

 
§ 362 HGB 

(1) Geht einem Kaufmanne, dessen Gewerbebetrieb die Besorgung von Geschäften für 
andere mit sich bringt, ein Antrag über die Besorgung solcher Geschäfte von jemand zu, mit 
dem er in Geschäftsverbindung steht, so ist er verpflichtet, unverzüglich zu antworten; sein 
Schweigen gilt als Annahme des Antrags. Das gleiche gilt, wenn einem Kaufmann ein Antrag 
über die Besorgung von Geschäften von jemand zugeht, dem gegenüber er sich zur 
Besorgung solcher Geschäfte erboten hat.  

(2) Auch wenn der Kaufmann den Antrag ablehnt, hat er die mit gesendeten Waren auf 
Kosten des Antragstellers, soweit er für diese Kosten gedeckt ist und soweit es ohne 
Nachteil für ihn geschehen kann, einstweilen vor Schaden zu bewahren.  

 
 
 
 


	

